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Allgemeiner Anzeiger      -       Rietschen, Daubitz, Teicha, Hammerstadt, Altliebel, Neuliebel 

Informations- u. Mitteilungsblatt der Gemeinde Rietschen mit amtlichem Teil 
Herausgeber für den amtlichen Teil - Der Bürgermeister 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Winterzeit neigt sich dem Ende, der Früh-
ling hält Einzug. Es ist immer wieder faszinie-
rend zu sehen, wie die Natur erwacht. Viele 
von Ihnen zieht es in der Freizeit wieder 
mehr nach draußen, sei es um spazieren zu 
gehen oder auch im Garten zu arbeiten.  

Im April begehen wir das wichtigste Fest der 
" "Christen Ostern . Es gibt uns Gelegenheit zur 

Besinnung und zum Feiern. 

Gerade mit Kindern ist das Osterfest immer 
wieder eine besondere Freude. Auch in den 
Kindereinrichtungen und Schulen in unserer 
Gemeinde werden Traditionen gepflegt. Dazu 
gehört natürlich auch das Bemalen der Oster-
eier. 

Ich wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage und 
viel Freude beim Genießen der Natur. 

Herzlichst 

Ihr Bürgermeister 

 

 

   
ANKÜNDIGUNG 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

in unserer polnischen Partnergemeinde Iłowa 
findet das 

Blumenfest am 30. Mai 2015   

statt.  

 

 

 

 

 

 

Wer Interesse hat und gern diese              
Veranstaltung besuchen möchte, meldet sich 
bitte im Sekretariat der Gemeinde Rietschen 
unter der Telefon-Nr. 035772 421-11 bis zum          

15. April 2015.  

Die Fahrt wird durch die Gemeinde           
organisiert und finanziert. Weitere              

organisatorische Details werden im            
Mai-Amtsblatt bekannt gegeben. 

Bildautor: KITA Rietschen 

Bildautor: ©www.tOrange.us 

Osterhäschen, komm zu uns, 
komm in unseren Garten! 

Bring uns Eier, zwei, drei, vier, 
lass uns nicht so lange warten! 

Leg´sie in das grüne Gras,       
lieber, guter Osterhas! 

 
Das dachten sich auch die Mädchen 
und Jungen der Kindertagesstätte 

„Kleine Strolche“ und schauten schnell 
im Garten nach, ob der Osterhase  

schon etwas versteckt hat. 



              Bekanntmachungen der  
Gemeindeverwaltung Rietschen 

Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde 
Rietschen aus der öffentlichen Sitzung            

vom 09.03.2015 

Beschluss Nr. 12 / 2015: Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 09.03.2015 die 
Verkaufspreise für den Grundstücksverkauf im gesamten 
Gemeindegebiet an Privatpersonen wie folgt: 

Klasse 1:  Grünland und sonstige Flächen → entsprechend  
Bodenrichtwert 

Klasse 2: Arrondierungsflächen, welche die bauliche Nutzung 
nicht verbessern → 25% des Baulandpreises des 
aktuellen Bodenrichtwertes  

Klasse 3: Arrondierungsflächen, welche die bauliche Nutzung      
      verbessern → 50% des Baulandpreises des      
      aktuellen Bodenrichtwertes  

Grundlage der Preisbildung ist die zukünftige Nutzung des 
Grundstückes. 

Beschluss Nr. 13 / 2015: Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 09.03.2015 das 
Flurstück 155/2 Flur 7 Gemarkung Rietschen zu einem Preis 
von 20.000 € an die Eheleute Schultze zu veräußern. Alle 
weiteren mit dem Kauf verbundenen Kosten trägt der Käufer. 
Der Bürgermeister wird mit der weiteren Abwicklung des 
Grundstücksgeschäftes beauftragt.  

Beschluss Nr. 14 / 2015: Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 09.03.2015 die 
Ermächtigung des Technischen Ausschusses zur Vergabe 
der Straßenbaumaßnahmen zur Beseitigung der Schäden 
des Winters 2012 / 2013 in der Gemeinde Rietschen. 

Beschluss Nr. 15 / 2015: Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 09.03.2015 die 
Abgrenzung eines erweiterten Maßnahmengebietes (lt. Anla-
ge) gem. § 171 b BauGB, im Bund-Länder-Programm 
„Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammen-
arbeit und Netzwerke“. Das Gebiet soll den Status eines För-
dergebietes gemäß der Bekanntmachung zur Städtebauför-
derung - Programmjahr 2015 vom 11.11.2014 erhalten. Der 
beiliegende Lageplan wird Bestandteil des Beschlusses. Die 
Aufnahme als Fördergebiet soll in Erweiterung des laufenden 
Nieskyer Programms erfolgen. Das Gebiet erhält die Be-
zeichnung „Ortskern Rietschen“.  

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 
2.544.050 €. An Finanzhilfen des Bundes und des Freistaa-
tes Sachsen werden 1.577.400 € erwartet. Der Eigenanteil 
der Gemeinde Rietschen beträgt 788.750 €. Dazu kommen 

Kosten in Höhe von 179.900 € als voraussichtlich nicht zu-
wendungsfähige Kosten. Durch die Verringerung des Konto-
standes und der Festgeldanlagen der Gemeinde Rietschen 
ist eine Finanzierung gesichert. Die Maßnahmen sind in den 
Ergebnis– und Finanzhaushalt 2015 bis 2019 (sowie ergän-
zend zur Information bis 2020) einzuarbeiten. 

Das zugrundeliegende Grobkonzept „Konzeptfortschreibung 
für die Kerngemeinde Rietschen“ als Basis für die geplanten 
Maßnahmendurchführungen im aktuellen Arbeitsstand vom 
27.02.2015 wird zur Kenntnis genommen.  

Beschluss Nr. 16 / 2015: Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rietschen bestätigt in seiner Sitzung am 09.03.2015 den 
Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 einschließlich der 
Wirtschaftspläne der WGR Wohnungs-GmbH Rietschen und 
der ArTour Rietschen GmbH (unter Einarbeitung der KSP-
Maßnahmen). 

Ausschreibung für die Betreibung eines                   
Wohnmobilstellplatzes 

Die Gemeinde Rietschen baut gegenwärtig auf dem Erlicht-
hof einen Wohnmobilstellplatz, welcher 19 Stellplätze sowie 
ein Empfangs- und Sanitärgebäude umfassen wird. Die Er-
schließung des Areals, die Ausstattung mit den entsprechen-
den Medien und die Errichtung des Gebäudes 
(Schrotholzhaus) werden 2015 / 2016 durchgeführt. 
 

Der zukünftige Betreiber des Wohnmobilstellplatzes soll in 
die Gestaltung der Anlage mit einbezogen werden. Die Ge-
meinde Rietschen wird nach Fertigstellung der Investitions-
maßnahme mit dem Betreiber einen Pachtvertrag über die 
Stellflächen und das Gebäude abschließen. 
 

Um frühzeitig Ideen und Anregungen in die Realisierung ein-
fließen lassen zu können, sucht die Gemeinde Rietschen 
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Nächstes Amtsblatt 

Der nächste Rietschener Anzeiger erscheint  
am Samstag, dem 2. Mai 2015 
 

Anzeigenschluss ist Mittwoch, der 8. April  2015. Nachher  
eingehende Anzeigen können aus technischen Gründen 
nicht mehr bearbeitet werden.  
 

Weitere Informationen  
 
www.rietschen-online.de  

Nächste Gemeinderatssitzung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Rietschen findet am Montag, dem 13.04.2015, um 19:00 
Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr 
Rietschen statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig in den 
Schaukästen von Rietschen, Teicha, Daubitz und 
Hammerstadt bekannt gegeben. 

Änderung der Sprechzeiten  
der Gemeindeverwaltung Rietschen 
31.03.2015 von 09:00 bis 11:00 Uhr  
                   von 13:00 bis 17:00 Uhr 
Meldeamt        bis 18:00 Uhr          

02.04.2015 von 09:00 bis 11:00 Uhr   
                     von 13:00 bis 15:00 Uhr 
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bereits jetzt eine/n engagierte/n Wohnmobilstellplatz-
betreiber/in. 

• Wollen Sie sich mit Tatkraft in die Gestaltung einer neu-
en touristischen Anlage im herrlichen Erlichthof-
Ensemble stürzen? 

 

• Haben Sie Mut und Ideen, die Anziehungskraft unserer 
historischen Schrotholzhaus – Siedlung inmitten der 
wunderschönen Heide- und Teichlandschaft zu erhö-
hen? 

 

• Können Sie sich vorstellen, den sanften Tourismus 
durch einen ordentlich geführten Wohnmobilstellplatz zu 
beleben? 

 

• Haben Sie Lust darauf, Besuchern unsere reizvolle Um-
gebung und die Erholung in der Natur näher zu bringen? 

 

• Wollen Sie Teil einer funktionierenden Gemeinschaft im 
überregional bekannten Erlichthof sein? 

 

• Sehen Sie sich in der Lage, die Belegung, Pflege, Reini-
gung der Anlage zu organisieren und somit zur langfris-
tigen Etablierung des Ensembles beizutragen? 

 

Dann sind Ihre Ideen und Vorschläge gefragt! 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Ihrem Betreiberkonzept 
schriftlich bis zum 30.04.2015 an 
 

Gemeinde Rietschen 
Kämmerei  
Forsthausweg 2 
02956 Rietschen 
 

Auskünfte erteilt Frau Hilke unter der Telefonnummer 035772 
421-17. 
 

Mitteilung der WGR Wohnungsgesellschaft 
Rietschen 

 

Unser „Neuer“ ist ab sofort für Sie da 
 
Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter der WGR Wohnungs-
gesellschaft Rietschen, 

 
mit dem Ausscheiden unseres Mitar-
beiters Herrn Alexander Ullrich waren 
wir bemüht, die frei werdende Stelle 
so schnell wie möglich wieder zu 
besetzen.  

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu 
können, dass ab sofort Herr Dirk  
Kluge Ihr Ansprechpartner ist und für 
Sie da sein wird.  

 

Neben der Bewirtschaftung der Gewerberäume und Pkw-
Stellplätze in Niesky wird sich Herr Kluge um alle Belange 
der WGR Wohnungsgesellschaft Rietschen kümmern.  

Er ist unter der bisherigen Telefonnummer � 03588 2516-35 
oder 0172 3533091 während der bekannten Geschäftszeiten 
erreichbar. Seit März findet auch wieder der Sprechtag in 
Rietschen wie gewohnt 14-tägig von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
statt. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

gez. Wilhelm Fischer 
Geschäftsführer 

 
Mitteilungen des                 

 Landratsamtes Görlitz 
 

 

  Zahlungserinnerung zur Fälligkeit                    
                      15.05.2015 
 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erinnert daran, dass die 
Abfallgebühren für das II. Quartal bis zum 15.05.2015 zu 
entrichten sind. Mahnungen und Säumniszuschläge können 
durch eine termingerechte Zahlung vermieden werden. Bitte 
überweisen Sie die offenen Beträge mit Angabe der Kunden-
nummer an folgende Bankverbindung. 
- Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz 
- IBAN DE53850501003000000215 
- BIC WELADED1GRL  
 

Bei Zahlungsschwierigkeiten ist die Vereinbarung einer 
schriftlichen Ratenzahlung oder Stundung mit dem Regiebe-
trieb Abfallwirtschaft möglich.  
 
Sie können den Regiebetrieb Abfallwirtschaft bei Bedarf be-
auftragen, die Abfallgebühren von Ihrem Konto abzubuchen. 
Sie müssen lediglich auf Ihre Kontendeckung achten.  
Das Formular SEPA-Lastschriftmandat steht Ihnen unter 
www.kreis-goerlitz.de zur Verfügung. Bitte vergessen Sie 
nicht Ihre Unterschrift und senden Sie das Formular im Origi-
nal an den Regiebetrieb Abfallwirtschaft.  
 

Kontakt: 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 
Niesky 
Frau Kahlert, SGL Rechnungswesen, 03588 261-705 
Frau Kärger, SB Buchhaltung, 03588 261-710 
Frau Przybyl,  SB Buchhaltung, 03588 261-703 
Fax:   03588/ 261-750  
E-Mail:  info@aw-goerlitz.de 
Internet:  www.kreis-goerlitz.de 

                DANKSAGUNG 

I n f o r m a t i o n e n  u n d  M i t t e i l u n g e n 

Wohnung in Neuhammer zu vermieten 
 
• 68 m²  Wohnfläche  
• 3 Zimmer, Küche, Bad, Kellerraum, Garage 
 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer 
0173 3891183. 

                    Bildautor: GWG Niesky mbH 

Dirk Kluge 

Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und            
Geschenke anlässlich meines  60. Geburtstages möchte 

ich mich bei allen Verwandten, Bekannten                       
und Freunden bedanken.     

Heidi Scholz 

Hammerstadt, im Februar 2015 

                  Immobilienmarkt  



 

 

Wohnung  in Rietschen, Muskauer Str. 9              
zu vermieten 

 

• 75 m²  Wohnfläche / Wohnung in Hochparterre  
• 2 Zimmer / Küche / Bad / Balkon 
• 270,00 Euro Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer 
0171 8583239 oder 035772 40066. 

Bildautor:             
Freie Oberschule      
Rietschen 
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Anzeigen 

Wohnung in Rietschen ab 01.07.2015                    
zu vermieten 

• 3-Raum-Wohnung mit 80 m² Wohnfläche, Küche, Bad      
für 320,00 € Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten 

oder  
• 2-Raum-Wohnung mit 60 m² Wohnfläche, Küche, Bad      

für 280,00 € Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten 
• Erdgeschoss, Barrierefrei, Nebengelass 
• Nutzung des Vorgartens, PKW-Stellplatz 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer 
035772 40860. 

Ökologisch wertvoll sanierte 2-Raum-Wohnung  
auf dem Rittergut Daubitz zu vermieten 

• 66 m² Wohnfläche 
• 2 Zimmer, Küche, Bad 
• Stellplatz, Kellerraum möglich 
• 275,00 € monatliche Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten 
 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer 
015234056172. 

 

Hausverkauf  
Rothenburger Str. 26 in 02956 Rietschen 

 
• Preis nach Verhandlung  
 

Interessenten melden sich bitte beim Betreuerbüro              
J. Rosenstengel, Muskauer Str. 73 in 02943 Weißwasser, 

Telefon & Fax: 03576 218076. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tag der offenen Tür an der Freien Oberschule Rietschen 
war am 28.02.2015 ein voller Erfolg.  

Zahlreiche Eltern besuchten die Schule und waren von den 
Angeboten, welche von den Lehrern und Schülern vorgestellt 
wurden, begeistert. 

In den Fachkabinetten zeigten die Schüler Experimente, führ-
ten die Eltern durch das Gebäude, unterhielten die Zuschau-
er im FEMA Saal mit musikalischen und theatralischen Dar-
bietungen und informierten Neugierige über die FSR.  

Alle Besucher führten unzählige Gespräche mit Schülern und 
Lehrern, sodass sie sich ausführlich über die Freie Ober-
schule in Rietschen informieren konnten. 

 

                 SCHULEN 

FREIE OBERSCHULE             
RIETSCHEN 

Leo Borch erklärt 
einem Gast die 
Feinheiten der  
Sprachen 

UNSEREN JUBILAREN 

3-Raum-Wohnung in Nieder Prauske 
zu vermieten 

• 70 m² Wohnfläche, Erdgeschoss 
• 3 Zimmer, Küche, Bad 
• Stellplatz, Garage möglich 
• 300,00 €  Kaltmiete zuzüglich Nebenkosten 
 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer 
035772 40484. 

zum 75. Geburtstag   
 

Anneliese Anders  02.04.2015 Teicha 
Werner Frenzel  12.04.2015 Teicha 
Renate Bertko  27.04.2015 Rietschen 
     zum 80. Geburtstag   

 

Christa Zaretzke  09.04.2015 Rietschen 
Johanna Richter   15.04.2015 Rietschen 
Edith-Melitta Handke 23.04.2015 Rietschen  

      zum 85. Geburtstag   
 

Margarete Brocke  03.04.2015 Rietschen 
Lieselotte Richter  11.04.2015 Teicha     

       zum 90. Geburtstag  
 

Erna Lachmann  07.04.2015 Rietschen 
Erwin Noack  29.04.2015 Daubitz 
 

      zum 91. Geburtstag 
 

     Hildegard Brendel  10.04.2015 Teicha       

                      zum 93. Geburtstag 
 

     Hildegard Linke  15.04.2015 Daubitz 
 
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 

Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
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                             Feuerwehr 

 

 

 

Es wird Frühling und das alljährliche Hexenfeuer ist wieder in 
Vorbereitung. 
 
Dieses findet wie gewohnt am 30. April statt. Geplant sind 
wieder vier Hexenfeuer, in Hammerstadt, Rietschen/
Neuhammer, Teicha und in Daubitz/Walddorf. 
 
Zu diesem Zweck führen die Feuerwehren die Annahme von 
Reisig, Baumverschnitt und chemisch unbehandeltem 
Holz durch. 
 
Bürger, die andere Materialien illegal ablagern, begehen 
eine Ordnungswidrigkeit und müssen bei Anzeige mit 
einem Bußgeld rechnen. 
 
Annahmezeiten sind:  

Freitag,  17.04.2015   15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

 
 
 

 
Samstag,  18.04.2015  10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
           und  
     14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Freitag,  24.04.2015   15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Sonnabend, 25.04.2015   10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
                                           und  
     14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Zusätzlich können auch Termine mit den einzelnen Orts-
wehrleitern vereinbart werden. 

Wir hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
recht zahlreich an den Hexenfeuern teilnehmen werden. 

Für weitere Informationen steht Ihnen der Gemeindewehrlei-
ter stets zur Verfügung, er ist telefonisch unter  035772 
40957  zu erreichen. 

GUT  WEHR 

Die Feuerwehr braucht Euch 
 

Ihr habt das 16. Lebensjahr vollendet, seid körperlich gesund, habt Interesse an Technik und seid bereit anderen 
in ihrer Not zu helfen, dann ist die Feuerwehr das Richtige für Euch. 

 

Habt keine Scheu und meldet Euch zum Kennenlernen und Ausprobieren an. 
 

Ich hoffe, wir sehen uns. 
 

Ansprechpartner sind die Ortswehrleiter in den einzelnen Ortsteilen. 
 

 � Ortswehrleiter Rietschen   Herr Bernd Weise, Telefonnummer 035772 40060 
 � Ortswehrleiter Daubitz   Herr Dieter Brunsch, Telefonnummer 035772 40638 
 � Ortswehrleiter Teicha   Herr Jan Anders, Telefonnummer 035772 40605 
 � Ortswehrleiter Hammerstadt  Herr René Lindner, Telefonnummer 035772 40063 
 � Ortswehrleiter Neuliebel  Herr Michael Schäfer, Telefonnummer 035772 44723 

Bis bald - Eure Feuerwehr 

Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ 
Am Erlichthof 15, 02956 Rietschen 
Tel.: 035772 46762, FAX: 035772 46771 
E-Mail: kontaktbuero@wolfsregion-lausitz.de 
Internet: www.wolfsregion-lausitz.de 

Rückblick Wölfe in Sachsen 2014 
 
Im vorigen Monitoringjahr (01.05.2013 – 30.04.2014) waren 
in Sachsen zehn Wolfsrudel und  zwei Wolfspaare bestätigt 
worden. Zehn der Territorien liegen ganz (Daubitz, Dauban, 
Kollm, Königsbrück, Milkel, Niesky, Nochten, Rosenthal, 
Laußnitzer Heide) und zwei überwiegend im Freistaat. Von 
letzteren ist das Spremberger Rudel grenzübergreifend mit 
Brandenburg und das Hohwald Rudel grenzübergreifend mit 
der Tschechischen Republik.  
Im Jahr 2014 konnte im Rahmen des Wolfsmonitorings in 
zehn sächsischen Wolfsterritorien Reproduktion nachgewie-
sen werden (Daubitz, Dauban, Königsbrück, Laußnitzer Hei-
de, Milkel, Niesky, Nochten, Rosenthal und Spremberg). Das 

Rosenthaler und das Laußnitzer Heide Wolfspaar bekamen 
2014 erstmals nachweislich Welpen. Im Daubitzer Rudel ist 
allerdings aufgrund der vorliegenden Monitoringergebnisse 
davon auszugehen, dass die Welpen nicht überlebt haben. 
Im Frühjahr konnte die Fähe zwar mit deutlich sichtbaren 
Zitzen fotografiert werden, sie hat also Welpen gesäugt. Im 
weiteren Jahresverlauf gab es dann jedoch keinerlei Hinwei-
se mehr auf Welpen. Nachdem der Daubitzer Wolfsrüde im 
März illegal geschossen worden war, gelang es der Fähe 
offensichtlich nicht, den Nachwuchs am Leben zu erhalten. 
Für das Hohwald und das Kollmer Rudel lassen die bisher 
vorliegenden Monitoringdaten den Schluss zu, dass sie nicht 
mehr existieren. Im Gebiet des Kollmer Rudels zeigen Moni-
toringdaten, dass die Flächen inzwischen von anderen Wöl-
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fen genutzt werden. Im Bereich des Hohwaldrudels konnte 
im aktuellen Monitoringjahr immer nur ein einzelner Wolf 
nachgewiesen werden. Hinweise auf mehrere Tiere bzw. 
Welpen gab es nicht. Eine abschließende Bewertung wird 
für beide Gebiete aber erst am Ende des Monitoringjahres 
vorgenommen. 
Im Bereich der Gohrisch Heide (Landkreis Meißen) liegen 
aus dem Herbst und Winter aktuell zwei bestätigte Hinwei-
se auf Wölfe vor. Noch ist unklar, ob das Gebiet dauerhaft 
besiedelt wird. Ebenfalls noch unklar ist, ob sich Wölfe im 
Bereich des Eigen (Landkreis Görlitz) dauerhaft aufhalten. 
Dort gab es im November einen Nutztierriss mit Wolfsver-
dacht und im Januar 2015 einen bestätigten Hinweis. Aus 
Nordsachsen, im Bereich der Dübener Heide, hatte es im 
Mai und Oktober 2014 jeweils Fotofallenbilder eines Wolfes 
gegeben. Diese Nachweise werden aber aktuell nicht als 
Belege für ein eigenständiges Wolfsvorkommen gewertet, 
da  sich das Revier des Annaburger Heide Rudels ganz in 
der Nähe befindet. Die Annaburger Heide liegt hauptsäch-
lich in Sachsen-Anhalt, weshalb das Rudel zu Sachsen-
Anhalt gezählt wird, reicht aber nach Brandenburg und 
Sachsen hinein (siehe Karte).  
Durch Genetikproben und aus dem Biehainer Forst östlich 
von Niesky ist bekannt, dass das polnische Ruszow Rudel 
sein Territorium zum Teil auch auf sächsischer Seite hat 
(nicht auf der Karte dargestellt).  

Herdenschutz: 
Im Jahr 2014 (Stand: 31.12.2014) gingen insgesamt 65 
Meldungen zu Nutztierschäden beim sächsischen Wolfs-
management ein. Davon konnte in 48 Fällen der Wolf als 
Verursacher festgestellt bzw. nicht ausgeschlossen wer-
den. Dabei wurden 91 Nutztiere getötet, 1 verletzt und 1 
wird vermisst.  
Der überwiegende Teil der Übergriffe fand in den Gebieten 
der zwei neuen Wolfsrudel (Rosenthal und Laußnitzer Hei-
de) statt. In 12 Fällen waren die Schafe ungeschützt auf 
der Koppel angebunden, in 5 Fällen der Zaun zu niedrig 
und in 2 Fällen die Koppel unvollständig gezäunt und zu 
einem Gewässer hin offen.  
Bei den Übergriffen auf geschützte Herden gab es auffällig 
viele Fälle (14) bei denen die Herde oder Einzeltiere aus 
der Koppel ausgebrochen sind. Die Koppel sollte so groß 
sein, dass die Nutztiere im Falle eines Übergriffs genügend 
Ausweichmöglichkeiten haben und nicht in Panik ausbre-
chen. Bei Flexinetzen sollten z.B. unabhängig von der An-
zahl der Nutztiere mindestens 2 Netze verwendet werden. 
Auch sehr schmale Flächenformen sind ungünstig. 
Bei den meisten geschädigten Tieren handelte es sich, wie 
in den vergangenen Jahren, um Schafe. Im Herbst wurden 

von einem Rinderhalter bei Seidewinkel (Landkreis Baut-
zen) in drei aufeinander folgenden Fällen 3 tote Kälber 
gemeldet. Die Todesursache war, aufgrund der starken 
Nutzung der Kadaver, jeweils nicht mehr zweifelsfrei fest-
stellbar. Es konnte aber durch genetische Untersuchungen 
an den frischen Kadavern, Spuren und Losungen an bzw. 
in der Nähe der Fundorte der toten Kälber nachgewiesen 
werden, dass Wölfe zumindest an den Kadavern gefressen 
hatten. So konnten diese auch als Verursacher nicht aus-
geschlossen werden. Bei einem weiteren Fall im Dezember 
wurde bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) ebenfalls ein Rin-
derkalb von einem Wolf getötet. 
Erfahrungen aus Deutschland und anderen Wolfsgebieten 
in Europa zeigen, dass Übergriffe von Wölfen auf Rinder, 
im Vergleich zu Übergriffen auf Schafe und Ziegen, selten 
sind. Sie sind aber nicht ausgeschlossen. Erwachsene 
Rinder in Freilandhaltung sind bei den meisten Rinderras-
sen recht wehrhaft. Sie haben oft ein ausgeprägtes Her-
denverhalten. Gefährdet sind sie meist nur dann, wenn sie 
in ihrer Wehrhaftigkeit, z.B. durch Anbindehaltung oder 
durch Krankheit, eingeschränkt sind. Kälber werden in der 
Regel durch die erwachsenen Rinder geschützt. Übergriffe 
auf Kälber können vor allem geschehen, wenn sich diese 
aus der Koppel entfernen und somit nicht mehr den Schutz 
der Mutterkuhherde genießen.  
Aufgrund der Seltenheit von Wolfsübergriffen auf Rinder 
gibt es, anders als für Schafe und Ziegen, in keinem west- 
und mitteleuropäischen Land spezielle, als Mindestschutz 
vorgeschriebene Schutzmaßnahmen für Rinderherden. 
Empfohlen wird allerdings, Kälber und Jungrinder nicht 
alleine, sondern zusammen mit erwachsenen Rindern auf 
der Weide zu halten. Außerdem sollte die Einzäunung so 
beschaffen sein, dass die Tiere innerhalb der Koppel blei-
ben. Dies ist schon allein aus Gründen der Hütesicherheit 
anzuraten. Hierfür sind stromführende Zäune, z.B. Litzen-
zäune, gut geeignet.  
Um zu verhindern, dass Wölfe unter dem Zaun durch-
schlüpfen, sollte der Abstand zwischen den untersten drei 
Litzen bzw. der untersten Litze und dem Boden maximal 20 
cm betragen. Ab der vierten Litze kann der Abstand zwi-
schen den Litzen auf maximal 30 cm erhöht werden. 
Der betroffene Rinderhalter im Seenlandterritorium hatte 
bereits einen relativ sicheren Zaun, bestehend aus 4 Lit-
zen. Nach einer Vor-Ort-Beratung mit dem Wolfsmanage-
ment wurden seine Präventionsmaßnahmen weiter ange-
passt. Seitdem sind keine weiteren Übergriffe vorgekom-
men. 
 

Tote Wölfe: 
Insgesamt wurden 2014 im Freistaat sechs tote Wölfe ge-
funden. Drei Wölfe starben bei Verkehrsunfällen: ein junger 
männlicher Wolf auf der B156 südlich von Boxberg, ein 
männlicher Wolfswelpe auf der A4 zwischen Görlitz und 
Dresden (beides Landkreis Görlitz) und ein männlicher 
Wolfswelpe auf der B96 südlich Königswartha (Landkreis 
Bautzen). 
Im September wurden bei Gablenz (Landkreis Görlitz) Ske-
lettreste eines erwachsenen Wolfes gefunden. Die Todes-
ursache und die Herkunft des Tieres ist unklar.   
Zwei weitere Wölfe wurden illegal geschossen. Der Daubit-
zer Rüde wurde am 28.03.2014 bei Weißkeißel (Landkreis 
Görlitz) tot aufgefunden und am 13.07.2014 wurde eine 
Jährlingsfähe mit Schussverletzung im Bereich des Dauba-
ner Territoriums gefunden. In beiden Fällen wurde Strafan-
zeige gegen unbekannt erstattet und das Landeskriminal-
amt ermittelt (Kontaktbüro berichtete). 
Bitte melden Sie Wolfshinweise (Spuren, Kot, Sichtungen, 
Risse) an das Landratsamt Ihres Landkreises, an das Kon-
taktbüro „Wolfsregion Lausitz“ (Tel. 035772/ 46762, kon-
taktbuero@wolfsregion-lausitz.de) oder an das LUPUS 
Institut für Wolfsmonitoring und –forschung in Deutschland 
(Tel. 035727/ 57762, kontakt@buero-lupus.de).  

Wolfsvorkommen in Sachsen im Monitoringjahr 2013 / 2014 
(Stand 30.04.2014) 



 

 

Lust auf Kegeln? 
Wenn du Lust hast, in einer Mannschaft gegen  

andere Teams zu spielen oder nur einfach Spaß am    
Kegeln hast, dann bist du bei uns genau richtig! 

Egal ob jung oder alt! 
 

Trainingszeiten 
Montag, Dienstag & Mittwoch 
von ca. 17:00 bis 21:00 Uhr 

auf der Kegelbahn - Rothenburger Str. 14 a  
in  Rietschen 

 
Möchtest du noch weitere Informationen? 
Dann schlage einfach unsere Seiten im  

Internet auf:  
 

    www.rietschenkegeln.repage7.de 
oder wähle die  

Telefon-Nr. 0152 24843235 

   Ansetzungen der Abteilung Handball  
          des SSV Stahl Rietschen e. V. 
            in der Sporthalle Rietschen 

Datum  Tag  Zeit  Mannschaft  Gegner 

11.04. Sa 12:00 Jugend A 
männlich Radeberger SV 

11.04. Sa 14:00 Frauen SC Hoyerswerda 2. 

11.04. Sa 16:00 2. Männer OHC Bernstadt 2. 

11.04. Sa 18:00 1. Männer Radeberger SV 

25.04. Sa 14:00 Jugend A 
männlich 

SG Bischofswerda / 
Obergurig 

25.04. Sa 16:00 2. Männer SV Lok Schleife 2.  

25.04. Sa 18:00 1. Männer SV Lok Schleife 1. 

Ansetzungen der Abteilung Kegeln 
des SSV Stahl Rietschen e. V. 

auf der Kegelbahn  

Datum Tag Zeit Mannschaft  

18.04. Sa 
ab 
09:00 
Uhr 

Wanderpokalspiel für Landes-, 
Bundes- und OKV Mannschaften 

1. Seniorenmannschaft SSV   
    Stahl Rietschen e. V. 
1. Seniorenmannschaft KSV   
    Neueibau 
1. Männermannschaft SG  
    Medizin Großschweidnitz 
1. Männermannschaft TSG  
    Kraftwerk Boxberg /     
    Weißwasser 
1. Männermannschaft ISG  
    Hagenwerder 
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Sport aktuell 

 
 
 

Einladung zur Jahresversammlung der 
Jagdgenossenschaft Rietschen 

 

Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Rietschen wer-
den hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk Rietschen gehören und auf 
denen Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingela-
den. 

Bitte bringen Sie den Nachweis über die zu vertretende 
Fläche mit. Bei Vertretung bringen Sie bitte auch eine 

schriftliche Vollmacht mit! 

Datum:  Mittwoch,15. April 2015, 19:00 Uhr  
Ort :  Dorfgemeinschaftshaus Werda, 
  Hammerstädter Str. 3 
 

Tagesordnung 

1. Feststellung der Anwesenheit und der vertretenden 
Grundflächen 

2. Protokoll Jahresversammlung 2014 
3. Bericht des Jagdvorstandes zum vergangenen Jagdjahr 

2014 / 2015 
4. Bericht des Kassenführers 
5. Bericht der Rechnungsprüfung 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Bericht des Sprechers der Jagdpächter zum ver-

gangenen Jagdjahr mit aktuellen Informationen 
8. Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015 / 2016 
9. Sonstiges 
 
gez. Stefan Herrmann 
Jagdvorsteher 

Jagdgenossenschaft Rietschen 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts 

Der Vorstand 
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Aktuelle Veranstaltungen 
im April 

So., 05.04., 
15:00 – 17:00 Uhr 

Der Osterhase in der Erlichthof-
siedlung 

So., 05.04.  Kinder suchen Osternester 
Dorfgemeinschaftshaus Werda 

Mo., 06.04., 
15:00 Uhr 

Ostertheater 
Theaterscheune Erlichthof 

Fr., 17.04., 
20:00 Uhr 

Kabarett „Nörgelsäcke“ mit „Weltkritik“ 
aus Leipzig 
Theaterscheune Erlichthof (Preis 15,00 €) 

So., 26.04., 
14:00 Uhr 

Sankt Georgsfest 
Festgottesdienst und Fest im Pfarrgarten 
Kirche Daubitz 

Fr., 17.04., 
19:30 Uhr 

Konzert mit Manfred Siebald 
Kirche Rietschen 

Aktuelle Veranstaltungen 
im Mai 

Fr., 01.05., 
09:00 Uhr 

15. Volleyballturnier 
Daubitzer Karnevalsclub e. V. 
Forest Village Ranch / Walddorf 
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Schießwarnung 

Auf dem Truppenübungsplatz OBERLAUSITZ werden im 
Zeitraum 01.04. bis 30.04.2015 Scharfschießen mit folgen-
den Schieß- und Sperrzeiten durchgeführt. 
 

Dienstag,  07.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch,  08.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Donnerstag,   09.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag,  10.04.2015, 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Montag,  13.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dienstag,  14.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch,  15.04.2015, 07:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Donnerstag,  16.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag,  17.04.2015, 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Montag,  20.04.2015,  07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dienstag,  21.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch,  22.04.2015, 07:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Donnerstag,  23.04.2015,  07:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Freitag,  24.04.2015, 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Montag,  27.04.2015, 07:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Dienstag,  28.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch,  29.04.2015, 07:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Donnerstag,  30.04.2015, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
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